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Unternehmen fördern in der MEO-Region 
 
Der vorliegende Leitfaden soll Arbeitgeber/-innen in der Region Mülheim an der Ruhr, Essen und 
Oberhausen dabei unterst¿tzen, den Durchblick im ĂDschungel der Fºrdermºglichkeitenñ zu behalten 
und die passenden Angebote zu finden. 
Er enthält eine Zusammenstellung der wichtigsten aktuellen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, 
zeigt die zentralen Förderbedingungen auf und gibt Tipps zu den jeweiligen Antragsverfahren. 
Darüber hinaus benennt die Broschüre kompetente Ansprechpartner/-innen für die MEO-Region, die 
sowohl in Bezug auf die geplante Maßnahme beraten als auch bei der Antragstellung unterstützen. 
 
Der Leitfaden gliedert sich in vier Bereiche:  
 
Ausbildung ï Unterstützung für neue Ausbildungsplätze 
Gefördert werden hier z.B. die Schaffung neuer Ausbildungsplätze, die Übernahme von 
Auszubildenden sowie die Ausbildung im Verbund mit anderen Betrieben. 
 
Beschäftigung ï Chancen für Arbeit eröffnen 
Hier steht die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen insbesondere für auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligte Zielgruppen im Vordergrund. 
 
Lernende Organisation ï Wettbewerbsfähig durch Qualifizierung und Organisationsentwick-
lung 
Unternehmen, die ihre Potenziale analysieren, Organisationsabläufe optimieren und 
Qualifizierungsbedarfe erkennen und erfüllen wollen, unterstützt das Land NRW mit verschiedenen 
Programmen. 
 
Unternehmen in der Krise ï Qualifizierung ermöglichen und Beschäftigung sichern 
Um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und den bestehenden Fachkräftebedarf der Wirtschaft 
nachhaltig zu decken, fördert das Land die Qualifizierung von Mitarbeiter/-innen während Kurzarbeit 
sowie durch Qualifizierung den Übergang entlassener Mitarbeiter/-innen in neue 
Beschäftigungsverhältnisse. 
 
 
Selbstverständlich steht auch die NRW Regionalagentur MEO für Fragen rund um das Thema 
ĂUnternehmen fördern in der MEO-Regionñ gern zur Verfügung. 
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NRW Regionalagentur MEO ï Gemeinsam für die Region 
Als Bindeglied zwischen Land und Region ist die zentrale Aufgabe der Regionalagentur MEO die Be-

gleitung und Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Programme und Initiativen des Landes Nord-

rhein-Westfalen in der Region Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen.  

Mit dem Ziel, Menschen in Arbeit zu bringen sowie Beschäftigung und Ausbildung in der Region zu 

sichern, informiert die Regionalagentur über die Zielsetzungen und Förderinstrumente des Landes 

und unterstützt Projektträger bei der Antragstellung, Entwicklung und Umsetzung regionaler Arbeits-

marktprojekte.  

Unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Kompetenzen und Bedarfe liegen die inhaltlichen 

Schwerpunkte hierbei in den Handlungsbereichen ĂJugend und Berufsausbildungñ, ĂFºrderung der 

Beschªftigungsfªhigkeitñ und ĂIntegration besonderer Zielgruppen in den Arbeitsmarktñ. 

Darüber hinaus ist die Regionalagentur Anlaufstelle für Unternehmen, Beratungseinrichtungen, Bil-

dungsträger und alle anderen regionalen Arbeitsmarktakteure, die sich gemeinsam in der und für die 

Region engagieren wollen: Die Regionalagentur koordiniert die Aktivitäten der unterschiedlichen 

Akteure in den einzelnen Förderprogrammen, unterstützt den Aufbau und die Pflege von Koope-

rationen und Netzwerken zu aktuellen Themen der Arbeitsmarktpolitik und entwickelt gemeinsame 

Strategien beispielsweise zur Bewältigung des demografischen Wandels oder zur Ausweitung der 

Frauenerwerbstätigkeit in der Region.  

Selbstverstªndlich steht Ihnen die NRW Regionalagentur MEO f¿r Fragen rund um das Thema ĂUnter-

nehmen fºrdern, um Ausbildung und Arbeit zu schaffenñ gern zur Verf¿gung. 

 
 

So erreichen Sie uns 

 

NRW Regionalagentur MEO 

Am Waldthausenpark 2 

45127 Essen 

Fon: (0201) ï 1892-317 

Fax: (0201) ï 1892-315 

 

regionalagentur@essen.ihk.de  

www.regionalagentur-meo.de  

 
 
 

Dieser Leitfaden ist Teil einer Veröffentlichungsreihe der NRW Regionalagentur MEO, die aktuelle 

arbeitsmarktpolitische Förderlinien für den regionalen Kontext aufbereitet. Die tagesaktuelle Version 

ist ebenso wie die bisher erschienenen Leitfäden ĂFinanzierungs- und Fördermöglichkeiten der 

beruflichen Weiterbildung im Überblickñ und ĂTeilzeitausbildungñ online abzurufen unter 

www.regionalagentur-meo.de/leitfaden.  

mailto:regionalagentur@essen.ihk.de
http://www.regionalagentur-meo.de/
http://www.regionalagentur-meo.de/leitfaden
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Ausbildung im Verbund 
 
Zielgruppe 

 
Kleine und mittelständische Unternehmen bis 250 Beschäftige und Alten-
pflegeeinrichtungen bis 15 Beschäftigte, die ohne den Ausbildungsverbund 
nicht ausbilden dürften, sowie im Bereich der Altenpflegeausbildung ambu-
lante Pflegeeinrichtungen mit nicht mehr als 15 Vollzeitbeschäftigten. 

 
Förderhöhe 

 
Ein einmaliger Zuschuss je bereitgestelltem Ausbildungsplatz in Höhe von 
4.500 ú. 

 
Fördergeber 

 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

 
Programm-
organisation 

 
Ein Unternehmen schließt sich mit einem Partnerbetrieb oder einem Bil-
dungsträger zusammen, um mit ihm gemeinsam eine oder einen Jugend-
lichen auszubilden. Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung liegt beim 
antragstellenden Betrieb, der mit der oder dem Jugendlichen den Vertrag 
abschließt und auch die Ausbildungsvergütung zahlt. Hier findet mindestens 
die Hälfte der Ausbildungszeit statt. Beim Partnerbetrieb muss die oder der 
Jugendliche für mindestens sechs Monate der Ausbildungszeit arbeiten und 
lernen. 

 
Antragsweg 

 
Das Antragsverfahren läuft in der Region Mülheim an der Ruhr, Essen und 
Oberhausen zentral über die NRW Regionalagentur MEO. Sie unterstützt 
und koordiniert den Ablauf der Antragstellung in enger Kooperation mit den 
Ausbildungsberater/-innen der Kammern.  
Dem Antrag an die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 34 sind beizu-
fügen:  
Bestätigung der Kammer zur Ausbildungssituation des Betriebs, ein Koope-
rationsvertrag sowie ein Ausbildungsrahmenplan nach der geltenden Verord-
nung über die jeweilige Berufsausbildung, in dem die durch die Verbund-
partner übernommenen Ausbildungsinhalte mit Angabe der Dauer vermerkt 
sind.  
Die Antragsunterlagen mit Musterbescheinigungen sowie ein ausführliches 
Merkblatt finden Sie unter www.regionalagentur-meo.de -> Für Unternehmen 
-> Ausbildung im Verbund. 
 

 
Ansprechpartner/-
innen in der MEO-
Region 

 
NRW Regionalagentur MEO 
Am Waldthausenpark 2  
c/o IHK zu Essen 
45127 Essen 
 
Carsten Kupzick 
0201 1892-183 
Carsten.Kupzick@essen.ihk.de 
 

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen  

 
Durch die Förderung können neue Lehrstellen geschaffen werden, die den 
dringend benötigten Fachkräftenachwuchs der Betriebe sichern.  
Erfahrungsgemäß werden bei den Auszubildenden im Verbund Flexibilität, 
Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist gefördert, ihre Prüfungsergebnisse 
fallen durchschnittlich besser aus und die Chancen wachsen, nach der Aus-
bildung übernommen zu werden. 

 
 

http://www.regionalagentur-meo.de/
mailto:Carsten.Kupzick@essen.ihk.de
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Ausbildung in Teilzeit 
 
Zielgruppe 

 
Betriebe mit Auszubildenden, die z.B. durch die Betreuung von eigenen 
Kindern, durch die Pflege von Angehörigen oder aus vergleichbar schwer-
wiegenden Gründen Interesse an einer Ausbildung in Teilzeit haben. 

 
Gesetzliche 
Grundlage  

 
Nach §8 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) kann jede betriebliche Ausbil-
dung in Teilzeit organisiert werden. Als solche wird sie nicht finanziell 
gefördert. Allerdings ermöglicht das Landesprogramm 
ĂTeilzeitberufsausbildung ï Einstieg begleiten ï Perspektiven ºffnen TEPñ die 
sozialpädagogische Begleitung von 30 Auszubildenden in der Region und 
unterstützt die Betriebe bei der Suche nach passenden Auszubildenden. 
Mehr Informationen zum Projekt unter www.regionalagentur-
meo.de/teilzeitausbildung.  

 
Programm-
organisation 

 
Grundsätzlich sind zwei Modelle umsetzbar. Bei beiden ist die wöchentliche 
Arbeitszeit reduziert: 
Variante 1: Teilzeitausbildung ohne Verlängerung der Ausbildungszeit. Die 
Arbeitszeit einschließlich des Berufsschulunterrichts beträgt mindestens 25 
Wochenstunden (bzw. 75 % der wöchentlichen Arbeitszeit). 
Variante 2: Teilzeitausbildung mit Verlängerung der Ausbildungszeit um 
maximal ein Jahr. Die Arbeitszeit beträgt einschließlich des 
Berufsschulunterrichts mindestens 20 Wochenstunden. 
Die Gesamtausbildungszeit kann ï ebenso wie jede Vollzeitausbildung ïauch 
dann verlängert werden, wenn die Leistungen den erfolgreichen Abschluss 
innerhalb der vereinbarten Ausbildungszeit nicht erwarten lassen. 
Der Berufsschulunterricht sowie überbetriebliche Unterweisungen werden 
nicht gekürzt. 

 
Antragsweg 

 
Die Kürzung der Ausbildungszeit wird gemeinsam vom Ausbildungsbetrieb 
und der Auszubildenden bei der zuständigen Kammer beantragt.  

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen in der 
MEO-Region 

 
AusbildungsberaterInnen der Industrie- und Handelskammer zu Essen 
Am Waldthausenpark 2  
45127 Essen 
Cornelia Dausend Angelika Fey 
0201-1892-247 0201-1892-271 
Cornelia.Dausend@essen.ihk.de  Angelika.Fey@essen.ihk.de  
 
Volker Fellmann Peter Vogel 
0201-1892-294 0201-1892-205 
Volker.Fellmann@essen.ihk.de Peter.Vogel@essen.ihk.de  
 
 
NRW Regionalagentur MEO 
Anne Schleimer 
Am Waldthausenpark 2  
c/o IHK zu Essen 
45127 Essen 
0201 1892-252 
Anne.Schleimer@essen.ihk.de   

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen  

 
Familienfreundlichkeit ist ein klarer Standortvorteil: Sie bindet Mitarbeiter/-
innen an Ihr Unternehmen und hat positive Auswirkungen auf die betriebliche 
Struktur und den Erfolg am Markt. Gut ausgebildete Fachkräfte stärken die 
Wirtschaft und wirken dem zu erwartenden Fachkräftemangel entgegen.  
Das MEO-Bündnis Teilzeitausbildung unterstützt Betriebe und Auszubildende 
bei der Organisation der Ausbildung. Mehr Informationen unter 
www.regionalagentur-meo.de/MEO-Bündnis_Teilzeitberufsausbildung.   

 

http://www.regionalagentur-meo.de/teilzeitausbildung
http://www.regionalagentur-meo.de/teilzeitausbildung
mailto:Cornelia.Dausend@essen.ihk.de
mailto:Angelika.Fey@essen.ihk.de
mailto:Volker.Fellmann@essen.ihk.de
mailto:Peter.Vogel@essen.ihk.de
mailto:Anne.Schleimer@essen.ihk.de
http://www.regionalagentur-meo.de/MEO-Bündnis_Teilzeitberufsausbildung
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Ausbildungsbonus  
 
Zielgruppe 

 
Unternehmen, die einem/einer Auszubildenden aus einem schließenden 
Betrieb die Möglichkeit geben möchten, die Ausbildung im eigenen Betrieb zu 
beenden. 

 
Förderhöhe 

 
Die Höhe des Zuschusses beläuft sich grundsätzlich auf 4.000, 5.000 oder 
6.000 Euro in Abhängigkeit von der tariflichen oder ortsüblichen 
Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr. Bereits absolvierte 
Ausbildungszeiten werden auf die Höhe der Förderung angerechnet. Die 
Zahlung an den Betrieb erfolgt in zwei Raten: 50% nach Ablauf der Probezeit, 
weitere 50% nach der Anmeldung des Auszubildenden/ der Auszubildenden 
zur Abschlussprüfung. 

 
Fördergeber 

 
Bundesagentur für Arbeit 

 
Programm-
organisation 
 

 
Bei Einstellung von Jugendlichen, die ihren Ausbildungsplatz wegen 
Insolvenz, Stilllegung oder Schließung des Ausbildungsbetriebes verloren 
haben, kann ein Ausbildungsbonus gewährt werden. 

 
Antragsweg 

 
Der Antrag wird beim Arbeitgeber-Service der örtlichen Agentur für Arbeit 
gestellt: 01801 66 44 66 (Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise 
abweichend. Ab 01.03.2010 gilt: Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min). 

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen 
in der MEO-Region 

 
Agentur für Arbeit Essen 
Berliner Platz 10 
45127 Essen 
0201 ï 181-0 
 
Agentur für Arbeit Oberhausen 
Mülheimer Straße 36 
46045 Oberhausen 
0208 ï 8506-0 
 
Geschäftsstelle Mülheim an der Ruhr 
Kaiserstraße 99 
45468 Mülheim an der Ruhr 
0208 ï 44304-0 
 

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen 

 
Sie übernehmen einen/eine Auszubildende, der/die bereits in einem anderen 
Betrieb Erfahrungen sammeln konnte und über mehr Vorkenntnisse verfügt 
als neu eingestellte Auszubildende.  
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Jugend in Arbeit Plus 
 
Zielgruppe 

 
Unternehmen, die arbeitslosen Jugendlichen eine Chance geben möchten, 
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Erfahrungen des Programms zeigen, 
dass 75% der Teilnehmenden sich in der Arbeit bewährt haben und im Unter-
nehmen weiterbeschäftigt werden. 

 
Förderhöhe 

 
Je nach den individuellen Eingliederungserfordernissen der Jugendlichen 
können Beschäftigungsverhältnisse bezuschusst werden. 

 
Fördergeber 

 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) sowie für die Eingliederungs- und Qualifizierungs-
zuschüsse die Agenturen für Arbeit, Jobcenter und Optionskommunen auf 
Grundlage des SGBII und SGBIII 

 
Programm-
organisation 

 
Arbeitslose Jugendliche werden von Berater/-innen bei Bildungsträgern 
begleitet und auch mithilfe von Qualifizierungsmaßnahmen auf den Arbeits-
markt vorbereitet.  
Fachkräfte der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer 
suchen gezielt auf die Fähigkeiten der Jugendlichen abgestimmte Arbeits-
plätze und schaffen im Rahmen von Praktika die Möglichkeit, dass Betrieb 
und Jugendliche sich kennenlernen. Außerdem stehen sie den Unternehmen 
als Ansprechpartner/-innen während des Förderzeitraums zur Seite. 

 
Antragsweg 
 

 
Interessierte Unternehmen melden sich direkt bei den Kammerfachkräften. 
Diese werden in Absprache mit den Berater/-innen geeignete Jugendliche 
vorstellen und die Unternehmen im Falle einer erfolgreichen Vermittlung beim 
Vertragsabschluss sowie bei der Beantragung möglicher Zuschüsse unter-
stützen. 

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen in der 
MEO-Region 
 

 
Für das Handwerk  
Handwerkskammer Düsseldorf GQH mbH 
Michael Nölle 
Georg-Schulhoff-Platz 1 
40221 Düsseldorf 
0211-8795-489 
Michael.Noelle@kh-duesseldorf.de 
 
Für Industrie und Handel  
Industrie- und Handelskammer zu Essen 
Kerstin Schmitt 
Am Waldthausenpark 2 
45127 Essen 
0201-1892-234 
Kerstin.Schmitt@essen.ihk.de  
  

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen 

 
Neben der finanziellen Förderung werden die Betriebe von den Fachkräften 
der Kammern begleitet und in folgenden Bereichen unterstützt:  
- Ermittlung eines Stellen- und Anforderungsprofils  
- Vermittlung eines/r passenden Jugendlichen  
- Antragsberatung und Förderkonditionen  

 

mailto:Michael.Noelle@gqh-jobtransfer.de
mailto:Kerstin.Schmitt@essen.ihk.de
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JobPerspektive 
 
Zielgruppe  

 
Arbeitgeber, die soziales Engagement und betriebswirtschaftliche Personal-
politik vereinen möchten, indem sie langzeitarbeitslosen Menschen mit 
besonderen Vermittlungshemmnissen in ihrem Betrieb eine Perspektive 
geben. 

 
Förderhöhe 

 
Arbeitgeber können einen Zuschuss von bis zu 75% zu den Lohnkosten 
erhalten.  

 
Fördergeber 

 
Jobcenter und Optionskommunen 

 
Programm-
organisation 

 
Unternehmen erhalten Zuschüsse für Tätigkeitsfelder, die auf dem regulären 
Arbeitsmarkt bisher nicht besetzt sind. Dabei darf bestehende Beschäftigung 
nicht verdrängt werden. 

 
Antragsweg 
 

 
Unternehmen melden sich bei den Jobcentern bzw. Optionskommunen. 
Wenn der Lohnkostenzuschuss genehmigt wird, werden den Unternehmen 
geeignete Bewerber/-innen vorgeschlagen.  
Die Unternehmen können sich dann für eine/n neue/n Mitarbeiter/-in 
entscheiden. 

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen in der 
MEO-Region 

 
JobCenter Essen 
Ayla Aydin 
Friedrichstr. 12 
45128 Essen 
0201-17039-247 
ayla.aydin@jobcenter-ge.de  
 
Jobcenter Oberhausen  Jobcenter Oberhausen 
Cornelia Seele  Olav Omansiek 
Team Alt Oberhausen  Team Osterfeld 
Mülheimer Str. 36  Waghalsstr. 26 
46045 Oberhausen 46117 Oberhausen 
0208-8506-353 0208-46838-315 
cornelia.seele@jobcenter-ge.de  olav.omansiek@jobcenter-ge.de 
 
Sozialagentur der Stadt Mülheim an der Ruhr 
Birgit Wiese 
Eppinghofer Straße 50 
45468 Mülheim an der Ruhr 
0208-455-2906 
birgit.wiese@muelheim-ruhr.de  
 
NRW Regionalagentur MEO 
Carsten Kupzick 
Am Waldthausenpark 2  
c/o IHK zu Essen 
45127 Essen 
0201-1892-183 
carsten.kupzick@essen.ihk.de 

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen  

 
Zusätzliche Hilfe- und Servicejobs gibt es fast in jedem Unternehmen, 
dadurch können Fachkräfte entlastet und produktives Arbeiten unterstützt 
werden. 

 

mailto:ayla.aydin@jobcenter-ge.de
mailto:cornelia.seele@jobcenter-ge.de
mailto:olav.omansiek@jobcenter-ge.de
mailto:birgit.wiese@muelheim-ruhr.de
mailto:carsten.kupzick@essen.ihk.de
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Integration Unternehmen! 
 
Zielgruppe 

 
Unternehmen, die Teile ihrer Produktion für behinderte Menschen öffnen 
möchten.  

 
Förderhöhe 

 
Integrationsunternehmen erhalten Zuschüsse zu den investiven Kosten und 
zu den laufenden Personalkosten. Darüber hinaus beraten Expert/-innen bei 
betriebswirtschaftlichen Fragen sowie bei der Personalfindung und ïführung. 

 
Fördergeber 

 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW, Integra-
tionsämter der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, 
Jobcenter und Optionskommunen 

 
Programm-
organisation 

 
Gefördert wird die Gründung bzw. der Ausbau von: 
Integrationsunternehmen, die als rechtlich selbstständige Unternehmen des 
ersten Arbeitsmarkts zwischen 25 und 50% schwerbehinderte Menschen 
dauerhaft in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen beschäftigen. 
Integrationsbetriebe oder Integrationsabteilungen, die als rechtlich unselbst-
ständige Teile privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Unternehmen in erheb-
lichem Umfang schwerbehinderte Menschen beschäftigen. 

 
Antragsweg 

 
Bei Interesse an einer Neugründung können Unternehmen das kostenlose 
Beratungsangebot der GIB in Anspruch nehmen. 
Bestehende Integrationsunternehmen erhalten direkte Unterstützung durch 
die Integrationsämter der Landschaftsverbände. 
Im weiteren Antragsverlauf beraten die Jobcenter und Optionskommunen zu 
den Lohnkostenzuschüssen sowie bei der Personalfindung und -führung. 

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen in der 
MEO-Region 

 
G.I.B Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 
Ulla Böcker, Gustav Bölke, Helmut Kleinen 
Im Blankenfeld 4 
46238 Bottrop 
02041-767 203, -212, -208 
liu@gib.nrw.de 
 
Landschaftsverband Rheinland    
Klaus-Peter Rohde      
Kennedy-Ufer 2           
50663 Köln     
0221-809-4366    
Integrationsprojekte@lvr.de    
 

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen  

 
Integrationsunternehmen erhalten Personalkostenzuschüsse, bei Gründung 
eine professionelle Gründungsberatung und Unterstützung bei der Personal-
findung und Personalführung. 

 
  
 

mailto:liu@gib.nrw.de
mailto:Integrationsprojekte@lvr.de
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Bildungsscheck NRW 
 
Fördergeber 

 
Der Bildungsscheck wurde 2006 von der Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen eingeführt, um Beschäftigte in Unternehmen zu mehr beruflicher 
Weiterbildung zu motivieren. Er wird aus Mitteln des Landes und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. 

 
Förderhöhe 

 
Übernahme von 50% der Kosten für eine berufliche Weiterbildung (maximal 
500 ú). Je nach Fºrdervoraussetzungen (s.u.) kann der Bildungsscheck 
einmal im Jahr oder jedes zweite Jahr in Anspruch genommen werden. 

 
Zielgruppe 

 
Der Bildungsscheck fördert die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in 
unsicheren Arbeitsverhältnissen und Beschäftigten, die bislang wenig oder 
keine Weiterbildungsanstrengungen unternommen haben.  

 
Persönliche 
Voraussetzungen 

 
Individueller Zugang 
Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen, Ungelernte, ältere 
Beschäftigte über 50 Jahre, Zeitarbeitskräfte und Berufsrückkehrende 
können jährlich einen Bildungsscheck beantragen.  
Existenzgründerinnen und ïgründer (selbstständig und freiberuflich Tätige in 
den ersten 5 Jahren nach Unternehmensgründung) sowie alle anderen 
Beschäftigten können weiterhin alle zwei Jahre mithilfe des Bildungsschecks 
eine berufliche Weiterbildung finanzieren.  
 
Betrieblicher Zugang 
Kleine und mittelständische Unternehmen (>10 Beschäftigte) mit Sitz in NRW 
können jährlich bis zu 20 Bildungsschecks für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Anspruch nehmen, wobei vorrangig Beschäftigte in unsicheren 
Arbeitsverhältnissen gefördert werden. Jeder Bildungsscheck für diese 
Zielgruppe ermöglicht die Förderung eines/einer weiteren Beschäftigen 
(ĂHuckepacksystemñ). 
Kleine und mittelständische Unternehmen (<10 Beschäftigte) können für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ohne Huckepacksystem jährlich bis zu 
5 Bildungsschecks erhalten.  
 

 
Anforderungen an 
die Weiterbildung 

 
Der Bildungsscheck kann für Angebote der beruflichen Weiterbildung 
eingesetzt werden. Da das Spektrum hier sehr vielfältig ist, ist nachfolgend 
eine Negativliste der Angebote aufgeführt, die im Sinne des Bildungsschecks 
nicht förderfähig sind: 
 
Spezielle betriebliche und freizeitorientierte Weiterbildung: 
 
arbeitsplatzbezogene Anpassungsqualifizierungen (z.B. 
Maschinenbedienerschulung, Trainings, die dem Verkauf spezifischer 
Produkte dienen) 
Kurse, die zur Erlangung von rechtlich vorgegebenen Befähigungs- und 
Sachkundenachweisen oder einer Fahrerlaubnis dienen 
Weiterbildungen, deren Kosten aufgrund gesetzlicher Regelungen vom 
Arbeitgeber zu übernehmen sind, wie z. B. Schulungen nach § 37 Abs. 6 
BetrVG 
Angebote, die der Erholung, der Unterhaltung, der privaten 
Haushaltsführung, der sportlichen oder künstlerischen Betätigung oder der 
Vermittlung entsprechender Kenntnisse und Fertigkeiten dienen 
 
Weiterbildungen, bei denen die Möglichkeit von anderweitigen staatlichen 
Förderungen besteht: 
 
Weiterbildungen für Beschäftige, die dem Grunde nach staatlich gefördert 
werden können, insbesondere nach dem 
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Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG) oder nach dem 
Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) 
Weiterbildungen für Beschäftigte, die bereits nach § 79 SGBIII gefördert 
werden 
Weiterbildungen, die von Bundes- oder Landesbehörden durchgeführt 
werden 
 
Sonstige Weiterbildungen: 
 
Weiterbildungen in Form von Einzelunterricht 
Informationsveranstaltungen, Fachtagungen, Messen oder Kongresse 
Weiterbildungsmaßnahmen bis zu maximal sechs Unterrichtsstunden 

 
Antragsweg 

 
Zwingend erforderlich ist eine vorhergehende Beratung bei einer 
zugelassenen Bildungsberatungsstelle. Diese prüft die Fördervoraus-
setzungen und stellt den Bildungsscheck aus, den Sie umgehend bei ihrem 
Weiterbildungsanbieter einreichen können. 

 
Beratungsstellen in 
der MEO-Region 

 
Weiterbildung im Revier e. V. 
Kennedyplatz 5 
45127 Essen 
Daniela Hüchtemann und Barbara Planert , Fon 0201 45844672 
info@wirev.de 
 

Stadt Essen ï Volkshochschule * 

Burgplatz 1 
45127 Essen 
Tom Deußen, Fon 0201 8843-204  
tom.deussen@vhs.essen.de 
 

Stadt Mülheim an der Ruhr ï Volkshochschule * 

Bergstr. 1-3 
45479 Mülheim an der Ruhr 
Sabine Klich, Fon 0208 455-4334 
sabine.klich@muelheim-ruhr.de 
Henrike Donner, Fon 0208-455-4356 
henrike.donner@muelheim-ruhr.de 
 
Stadt Oberhausen ï Volkshochschule 
Bert-Brecht-Haus, Zi. 306 
Langemarkstr. 19-21 
46042 Oberhausen 
Heike Rechlin-Wrede, Fon 0208 825-2707 
heike.rechlin-wrede@oberhausen.de 
 
Essener Unternehmensverband e. V. 
Herkulesstraße 32 
45127 Essen 
Burkhard Millner, Fon 0201 81004-547  
burkhard.millner@bcw-gruppe.de 
Christiane Schuld, Fon 0201 81004-366  
bildungsscheck@euv.de 

* Diese Beratungsstellen beraten nur im individuellen Zugang. 

 
Weitere Förderungen für Beschäftigte zur beruflichen Weiterbildung, Aufstiegsfortbildungen oder zur 
Weiterbildung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt finden Sie in unserem Leitfaden ĂFinanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten in der beruflichen Weiterbildung im ¦berblickñ online unter 
www.regionalagentur-meo.de.  

mailto:info@wirev.de
mailto:tom.deussen@vhs.essen.de
mailto:sabine.klich@muelheim-ruhr.de
mailto:henrike.donner@muelheim-ruhr.de
mailto:heike.rechlin-wrede@oberhausen.de
mailto:burkhard.millner@bcw-gruppe.de
http://www.regionalagentur-meo.de/
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Potentialberatung 
 
Zielgruppe 

 
Kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 249 Beschäftigen, die 
bereits länger als 5 Jahre am Markt existieren und mindestens eine/n 
vollzeitig sozialversicherungspflichtig beschäftigte/n Arbeitnehmer/-in haben.  

 
Förderhöhe 

 
50% der Beratungskosten für eine externe Unternehmensberatung; max. 
500 ú pro Tag f¿r max. 15 Beratungstage. 

 
Fördergeber 

 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) 

 
Programm-
organisation 

 
Unterstützt durch einen externen Berater werden Stärken und Schwächen 
der betrieblichen Abläufe im Unternehmen ermittelt und darauf aufbauend 
notwendige Veränderungsprozesse eingeleitet. Eine wesentliche Voraus-
setzung für die erfolgreiche Durchführung einer Potentialberatung ist die 
aktive Beteiligung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowohl im Beratungs-
prozess als auch bei der Umsetzung der vereinbarten Veränderungsschritte.  
Jeder kleine und mittelständische Betrieb kann insgesamt 15 Beratungstage 
in Anspruch nehmen. Diese 15 Tage können bei Bedarf in zwei Potential-
beratungen à 9 Monate aufgeteilt werden, die in einem Gesamtzeitraum von 
21 Monaten durchgeführt werden können.  
Der Vertrag mit dem Beratungsunternehmen darf erst nach Ausstellen des 
"Beratungsschecks Potentialberatung" geschlossen werden.  
Drei Jahre nach Durchführung einer Potentialberatung kann erneut eine 
Potentialberatung beantragt und durchgeführt werden. 

 
Antragsweg 
 

 
In einem persönlichen Gespräch bei einer der regionalen Anlaufstellen für 
Potentialberatung werden die Fördervoraussetzungen geprüft und die mög-
lichen Inhalte und Ziele einer Potentialberatung abgestimmt. 
Bei Vorliegen aller notwendigen Informationen sowie des Angebots einer 
Unternehmensberatung wird ein Beratungsscheck ausgestellt, mit dem die 
Beratung bereits am nächsten Tag beginnen kann. 
Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung und der Verwendungsnachweis 
erfolgen nach Abschluss der Potentialberatung in einem Schritt. Die not-
wendigen Unterlagen hierzu sind bei der Bezirksregierung in Düsseldorf ein-
zureichen. 

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen in der 
MEO-Region 
 
 

 
Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 
Lindenallee 55 
45127 Essen 
Angelika Otto 
0201-82024-33 
Angelika.otto@ewg.de 
 
Mülheim & Business GmbH 
Wiesenstr. 35 
45473 Mülheim an der Ruhr 
Uta Willim                                     
0208-4848-52                                             
U.Willim@muelheim-business.de  
 
Wirtschaftsförderung Oberhausen 
Essener Straße 51 
46047 Oberhausen 
Peter Engels 
0208-850360 
Engels@wfo-gmbh.de  
 
 

mailto:Angelika.otto@ewg.de
mailto:U.Kuhlmann@muelheim-business.de
mailto:Engels@wfo-gmbh.de
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NRW Regionalagentur MEO 
Am Waldthausenpark 2  
c/o IHK zu Essen 
45127 Essen 
Carsten Kupzick 
0201-1892-183 
Carsten.Kupzick@essen.ihk.de  
 
 
 

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen  

 
Erfahrungen zeigen, dass Betriebe, die dieses Förderinstrument genutzt 
haben, überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze schaffen und beste-
hende Arbeitsverhältnisse nachhaltig sichern konnten.  

 

mailto:Carsten.Kupzick@essen.ihk.de
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Qualifizierung bei Kurzarbeit 
Fördergeber Die Bundesagentur für Arbeit fördert nach dem SGB III und über den 

Europäischen Sozialfonds (ESF) die berufliche Weiterbildung von 
ArbeitnehmerInnen während der konjunkturellen oder saisonalen Kurzarbeit. 
 

Förderhöhe Übernahme eines Teils der Weiterbildungskosten sowie der gesamten 
Sozialversicherungsbeiträge, die auf das Kurzarbeitergeld entfallen: 
Gering qualifizierte ArbeitnehmerInnen können eine Förderung von bis zu 
100% der Weiterbildungskosten im Bildungsgutschein-Verfahren sowie 
Zuschüsse zu Fahrt- und Kinderbetreuungskosten erhalten (nach SGB III). 
Qualifizierte Beschäftigte erhalten einen Zuschuss in Höhe von 25% - 80% 
der Maßnahmekosten (über ESF). 
 

Zielgruppe Gering qualifizierte und qualifizierte ArbeitnehmerInnen während der 
Kurzarbeit. 
 

Persönliche 
Voraussetzungen 

Als geringqualifiziert gelten ArbeitnehmerInnen ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder ArbeitnehmerInnen mit abgeschlossener Berufsausbildung, 
die sich länger als 4 Jahre in einer an- oder ungelernten Tätigkeit befinden 
und der Ausbildungsberuf aufgrund dessen vermutlich nicht mehr ausgeübt 
werden kann.  
Bei qualifizierten ArbeitnehmerInnen, die in ihrem erlernten Beruf arbeiten, ist 
die Förderung von der Art der Qualifizierung, der Betriebsgröße und der 
Personengruppe abhängig. 
 

Anforderungen an 
die Weiterbildung 

Bei der Förderung der Weiterbildung nach dem SGB III muss die Maßnahme 
nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV)  
zugelassen sein und zu einem anerkannten Berufsabschluss führen oder die 
ArbeitnehmerInnen hierfür teilqualifizieren. 
Bei der Förderung über den ESF sind auch Angebote förderfähig, die nicht 
durch das AZWV zugelassen sind. Hier werden sowohl Maßnahmen 
gefördert, die allgemein auf dem Arbeitsmarkt von Nutzen sein können als 
auch solche, die sich speziell auf den Arbeitsplatz im Unternehmen beziehen. 
 

Antragsweg 
 

Die Übernahme der Kosten einer Weiterbildung für Geringqualifizierte in 
Kurzarbeit kann sowohl von ArbeitgeberInnen als auch von 
ArbeitnehmerInnen bei der Agentur für Arbeit beantragt werden. Diese prüft 
den Anspruch auf die Förderung und händigt einen Bildungsgutschein aus. 
 

Ihre 
Ansprechpartner 
in der MEO-Region 
 

Weitere Informationen erhalten Sie beim Arbeitgeberservice der 
Bundesagentur für Arbeit unter der Hotlinenummer 01801 66 44 66 
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise abweichend. Ab 01.03.2010 gilt: Mobilfunkpreise 
höchstens 42 ct/min). 

 
Agentur für Arbeit Essen 
Berliner Platz 10 
45127 Essen 
0201 ï 181-0 
 
Agentur für Arbeit Oberhausen 
Mülheimer Straße 36 
46045 Oberhausen 
0208 ï 8506-0 
 
Geschäftsstelle Mülheim an der Ruhr 
Kaiserstraße 99 
45468 Mülheim an der Ruhr 
0208 ï 44304-0 
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Beschäftigtentransfer 
 
Zielgruppe 

 
Unternehmen, die bei notwendigem Personalabbau ihre betroffenen Mitar-
beiter/-innen beim Übergang in eine neue Beschäftigung aktiv unterstützen 
möchten. 

 
Förderhöhe 

 
Im Falle einer (drohenden) Insolvenz in kleinen und mittleren Unternehmen 
können die Kosten für Beratungs- und Verwaltungsfachkräfte, die im Rahmen 
einer Transfergesellschaft tätig sind, über Landes- und EU-Mittel (ESF) 
gefördert werden.  
Die Lohn- und Gehaltszahlungen erfolgen in der Regel aus Mitteln der 
Agentur für Arbeit. 

 
Fördergeber 

 
Agentur für Arbeit und Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes NRW mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

 
Programm-
organisation 

 
Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente zum Beschäftigtentransfer sollen bei 
einem notwendigen Personalabbau den nahtlosen Übergang betroffener 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in eine neue Beschäftigung ermöglichen. 
Dazu werden die Beschäftigen frühzeitig während der Kündigungsfrist durch 
externe Beratungskräfte betreut und im Hinblick auf eine berufliche Neu-
orientierung beraten.  
 
Als zwei sehr erfolgreiche Modelle haben sich die Transferagentur und die 
Transfergesellschaft erwiesen, die unter bestimmten Voraussetzungen von 
der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden: 
 
Bei der Transferagentur werden Transferleistungen (Beratung, Vermittlung, 
Einarbeitung und Qualifizierung) in Höhe von 50% der aufzuwendenden 
MaÇnahmekosten (max. 2.500 ú je gefºrderten Arbeitnehmer/in) bezu-
schusst. 
 
Bei der Transfergesellschaft wird ein befristetes Arbeitsverhältnis in einer 
"betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit", mit dem ausschließlichen 
Ziel der beruflichen Neuorientierung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt 
gefördert. Vom Projektträger wird "Transferkurzarbeitergeld" gem. §216b 
SGB III beantragt. 

 
Antragsweg 

 
Beratung zu Fördervoraussetzungen und Unterstützung bei der Antrag-
stellung bietet die NRW Regionalagentur MEO. 

 
Ihre Ansprech-
partner/-innen in der 
MEO-Region 

 
NRW Regionalagentur MEO 
Am Waldthausenpark 2  
c/o IHK zu Essen 
45127 Essen 
 
Carsten Kupzick 
0201-1892-183 
Carsten.Kupzick@essen.ihk.de 
 

 
Die Chance für  
Ihr Unternehmen  

 
Entlassungen können sozialverantwortlich, koordiniert und zu überschau-
baren Kosten realisiert werden. 
Im Falle einer Insolvenz kann der Betriebsübergang erleichtert werden. 
Ein solch verantwortungsvoller Umgang mit Entlassungen führt in der Regel 
bei bleibenden Beschäftigten zum Vertrauensgewinn und einem positiven 
Betriebsklima. 

 

mailto:Carsten.Kupzick@essen.ihk.de
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Sonstige Förderprogramme  
Umstrukturierungsberatung 
im Rahmen des RWP 
 

Unternehmen sollen durch die Analyse von 
Experten betriebswirtschaftlich neu ausgerichtet 
und langfristig gesichert werden. Weitere 
Möglichkeiten: Übernahme durch Dritte, (Landes-) 
Bürgschaften und Belegschaftsinitiativen 
 

Sanierungsberatung 
im Rahmen des RWP BPW 

Betriebswirtschaftliche Analyse zu den Ursachen 
der wirtschaftl. Schieflage und zu den mögl. 
Fortführungsperspektiven. Außerdem: Analyse der 
Optionen für Unternehmenssanierung durch 
Insolvenzplanverfahren 
 

Beratungsprogramm Wirtschaft 
 

Förderung dient der Gründung von Unternehmen, 
die neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen 
oder im Falle der Übernahme eines Unternehmens 
sowie der Beteiligung an einem bestehenden 
Unternehmen sichern. 
 

KFW Gründercoaching Beratung ï auf der Basis eines Coaching- Prinzips 
ï von Gründern und jungen Unternehmen zur 
Erhöhung der Erfolgsaussichten und nachhaltigen 
Sicherung von Existenzgründungen.  
 

Bundesförderung Beratung BAFA Verbesserung der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 
gewerblicher Unternehmen sowie der Freien Berufe 
und Stärkung der Bereitschaft zur 
Existenzgründung. 
 

Beratung über HWK und Fachverbände 
 

Ziel ist es, kleinen und mittleren Unternehmen des 
Handwerks die Anpassung an den wirtschaftlichen 
und techn. Fortschritt zu erleichtern und die 
Bereitschaft zur Existenzgründung zu stärken, 
Themen: Unternehmensfinanzierung; 
Krisenberatung; rechtl. Aspekte der 
Betriebsübergabe, Beratung ist ĂInitial- und 
Aufschlussberatungñ 
 

Förderprogramm BMWi-Innovationsgutscheine 
(go-Inno) 

Förderung zur Vorbereitung und Durchführung von 
Produkt- und technischen Verfahrensinnovationen 
in kleinen Unternehmen 

 
Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Informationen werden nach bestem Wissen erstellt. Eine 
Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. 
Jedwede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung entstehen, ist ausgeschlossen. 
 
 

Diese Übersicht wurde zusammengestellt von der G.I.B., Gesellschaft für Innovative 
Beschäftigungsförderung mbH, online abzurufen unter  

http://www.gib.nrw.de/service/downloads/Beratungsfoerderungen%20fuer%20KMU_und%20Beschaef
tigte%20in%20N.pdf. 
 
 
 

http://www.gib.nrw.de/service/downloads/Beratungsfoerderungen%20fuer%20KMU_und%20Beschaeftigte%20in%20N.pdf
http://www.gib.nrw.de/service/downloads/Beratungsfoerderungen%20fuer%20KMU_und%20Beschaeftigte%20in%20N.pdf
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R Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert aktuell den Ausbau betrieb-
lich unterstützter Kinderbetreuung.  
Umfragen zeigen, dass viele Unternehmen Interesse daran haben, ihre Beschäftigten bei der Organi-
sation der Kinderbetreuung zu unterstützen, ihnen aber der entscheidende Anreiz fehlt, ihre Überle-
gungen in die Tat umzusetzen. Das Förderprogramm setzt Anreize und trägt so dazu, dass Betreu-
ungszeiten der Kinder mit den Arbeitszeiten der Eltern passgenau aufeinander abgestimmt werden 
können. Von der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren auch die beteilig-
ten Unternehmen. Mit dem Programm soll zudem die berufliche Chancengleichheit von Müttern und 
Vätern erhöht werden. 
Mehr Informationen unter www.erfolgsfaktor-familie.de.  
 
 
Folgende Maßnahmen zur Berufsvorbereitung finden während bzw. nach der Zeit in der allgemein-
bildenden Schule statt und werden in enger Kooperation mit Betrieben durchgeführt. Damit Jugend-
liche sich durch praktische Tätigkeiten neue berufliche Perspektiven erarbeiten und erste berufliche 
Fähigkeiten entwickeln können, sind sie auf Engagement der Betriebe angewiesen. 
An einer Teilnahme interessierte Betriebe melden sich bei der NRW Regionalagentur MEO, Anne 
Schleimer, 0201-1892-252. 
 
 
R Werkstattjahr 
Das freiwillige Werkstattjahr richtet sich an Jugendliche der Berufskollegs, die an 2 Tagen pro Woche 
eine Klasse für Schüler und Schülerinnen ohne Ausbildungsverhältnis besuchen und die maximal 
einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 haben. 
Durch die Erweiterung des rein schulischen Angebotes um die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu 
erwerben, soll das "Werkstattjahr" den Jugendlichen die berufliche Orientierung und den Einstieg in 
das Berufsleben erleichtern. Im Vordergrund steht folglich die Vermittlung beruflicher Grundfertig-
keiten. Im Betrieb erleben die Jugendlichen den Berufsalltag und haben die Möglichkeit, anerkannte 
Qualifizierungsbausteine zu absolvieren und die Kontakte zu knüpfen, die für ihren Weg in den Beruf 
unabdingbar sind. 
Die Umsetzung des ĂWerkstattjahresñ erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Schulen, Bildungs-
trägern und Betrieben. Diese Kooperation spiegelt auch die Schwerpunkte der Initiative wieder, die 
aus drei Bausteinen besteht: der praktischen Unterweisung bei wirtschaftsnahen Bildungsträgern, 
dem betrieblichen Praktikum sowie der begleitenden schulischen Berufsvorbereitung.  
 
R BuS-Klassen  
Mit Hilfe des Landesprogramms Betrieb und Schule ï kurz ĂBUSñ ï sollen Schüler/-innen auch ohne 
Schulabschluss in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden. Das Programm richtet sich daher an 
Schüler/-innen im letzten Pflichtschuljahr, die voraussichtlich nicht den Hauptschulabschluss erreichen 
werden. 
BUS-Klassen sind eine Kombination aus Schulunterricht und betrieblichem Praktikum: An drei 
Wochentagen findet der Unterricht in der Schule in eigenen BUS-Klassen statt, an zwei Wochentagen 
sind die Schüler/-innen im Betrieb und absolvieren unter fachlicher Anleitung ihr Praktikum.  
Betriebe, die einen solchen Jahrespraktikumsplatz zur Verfügung stellen, erhalten aus Mitteln des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union einen Zuschuss von 1.000 Euro. 
In der MEO-Region nehmen aktuell 13 Schulen an diesem Programm teil. 
 
Mehr Informationen zu den Förderprogrammen unter www.regionalagentur-meo.de.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erfolgsfaktor-familie.de/
http://www.regionalagentur-meo.de/
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